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Regionale Weisungen  
AFV 

 

 
Saison 2011 - 2012 

 

Wichtigste Informationen 
 

Spiel- und Kursaufgebot Aufgebote auf persönlicher 
Internetseite sind verbindlich 

SR-Aufgebot: 
alle Fragen / Rückgaben zum Aufgebot 

Telefon: 062 / 822 85 45 
E-Mail: afv-aufgebot@football.ch  

Pikettstelle:  
alle Fragen / Rückgaben am Abend 
(nach Bürozeiten) und am Wochenende 
/ Feiertagen von Spielen 

 
Telefon: 062 / 823 39 23 

Melden von geplanten Abwesenheiten Mindestens 21 Tag im Voraus an SR-
Aufgebot. SR muss im Zweifelsfall 
Abmeldung (E-Mail) nachweisen 

Abmeldungen zu Kursen Mindestens 5 Tage im Voraus an SR-
Aufgebot 

Spielrückgabe in Notfällen Während Bürozeiten an SR-Aufgebot, 
ausserhalb an Pikettstelle. 
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1 ALLGEMEINES 

1.1 Zusammenarbeit mit Geschäftsstelle AFV 

1.1.1 SR-Aufgebot 
 
1. Alle Aufgebote erfolgen über das Internet (keine Au fgebote auf dem Postweg) .  
 

Die Aufgebote für Spielleitungen  sind immer 14 Tage im Voraus  im Internet 
ersichtlich. Diese sind immer verbindlich. 
 
Die Aufgebote für Kurse  für SR/SRA inkl. Inspizienten sind mindestens 14 Tage im 
Voraus auf dem Internet ersichtlich. Diese sind immer verbindlich. Die 
Gesamtübersicht der Kurse ist auch auf dem Internet unter 
http://www.football.ch/afv/de/SR-kurse-afv.aspx aufgeschaltet. 

 
Der SR/SRA und Inspizient ist verpflichtet, das Internet alle 3 – 4 Tage zu konsultieren, 
seine Aufgebote abzufragen und ihnen auch Folge zu leisten. Verbindlich ist in jedem 
Fall das elektronische Aufgebot im Internet. 

 
Jeder Schiedsrichter (SR/SRA) meldet der Schiedsrichter-Aufgebotsstelle eine E-Mail-
Adresse, an die ihm die wichtige Informationen sowie die Verbandsmitteilungen 
verbindlich zugestellt werden können. Bei kurzfristigen Spielzuteilungen (weniger als 4 
Tage vor dem Spiel) wird der SR auch telefonisch über die Spielleitung informiert. 
 
Jederzeit an die der SR-Aufgebotsstelle gemeldete E -Mail-Adresse zugestellt 
werden die Aufgebote als Ersatz-SR oder die Aufgebo ts-Korrektive infolge von 
Spielverschiebungen, -neuansetzungen oder –absagen.  

 
SR/SRA ohne Zugang zum Internet melden sich bei dem Verein, für welchen sie 
gemeldet sind. Der AFV stellt diese Aufgebote an die offizielle E-Mail-Adresse des 
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Vereins zu. Die Pflicht zum Erhalt des persönlichen Aufgebotes liegt auch in diesem 
Fall beim SR/SRA und Inspizient.  

 
2. Aufgebote für Spiele, die in die Zuständigkeit einer anderen Abteilung/ Region fallen 

(2. Liga Interregional, U-Spiele, CCJLA, CCJLB, Frauen NLA/NLB, Frauen 2. Liga, 
Frauen 2. Liga 1. Stkl.) werden zusätzlich schriftlich erfolgen, unter Beilage des 
entsprechenden Couverts für die Rapport-Zustellung.  

 
3. Möchte der SR kein Spielaufgebot (Ferien, Militär, sonstiger Freiwunsch), so muss er 

dies mindestens  schriftlich 21 Tage  vor der Abwesenheit der Aufgebotsstelle 
melden. Der SR soll eine Bestätigung der Abmeldung (E-Mail) verlangen, so dass er 
sicher ist, dass seine Daten korrekt im System erfasst sind. Wegen der Zuteilung von 
Trainingsspielen sind Abmeldungen während des ganzen Jahres – auch während der 
sog. „Sommer- bzw. Winterpause“ –  notwendig. 

 
4. Ein bei der Aufgebotsstelle nicht abgemeldeter SR k ann jederzeit und auch 

kurzfristig für ein Spiel aufgeboten werden.   
 

5. Spielrückgaben nach erstelltem Aufgebot werden dem Verein wie folgt belastet: 
Spielrückgabe mehr als oder 3 Arbeitstage vor dem Spiel: 10.— 
Spielrückgabe weniger als 3 Arbeitstage vor dem Spiel 20.— 
Spielrückgabe am Spieltag: 50.—  
Es ist dem Verein überlassen, ob er diese Umtriebsgebühr dem SR weiter verrechnet. 

 
6. Ein Ersatz-SR, der als solcher bezeichnet ist, muss am betreffenden Tag ganztags 

verfügbar  und jederzeit telefonisch erreichbar  sein. 
 

7. Es dürfen nur Spiele geleitet werden, welche durch die offizielle SR- Aufgebotsstelle 
zugeteilt werden resp. von dieser auf Anfrage bewilligt werden, d. h. die im Internet mit 
dem entsprechenden SR/SRA aufgeführt sind. SR und Vereine, die diese Weisung 
nicht befolgen, werden bestraft und verwarnt. Im Wiederholungsfall entscheidet die SK 
bezüglich weiterer Konsequenzen gegenüber dem SR. 

 
8. Die Spiele müssen zwingend gemäss dem Datum und der Anspielzeit im Internet 

durchgeführt werden. Nur das Aufgebot des Verbands ist verbindlich. 

1.1.2 Kurzfristige Spielrückgabe 
Bei plötzlicher Erkrankung oder Unfall ist wie folgt vorzugehen: 
MO – FR 10:00 bis 12.00 Mitteilung an die SR-Aufgebotsstelle 
    Tel. 062 / 822 85 45 
MO – FR 15:30 bis 1700 Mitteilung an die SR-Aufgebotsstelle 
    Tel. 062 / 822 85 45 
MO – FR 17.00 – 20.00 Uhr Mitteilung an die AFV-Pikettstelle 
    Tel. 062 / 823 39 23 
SA  08.00 – 20.00 Uhr Mitteilung an die AFV-Pikettstelle 
    Tel. 062 / 823 39 23 
SO  08.00 – 18.00 Uhr Mitteilung an die AFV-Pikettstelle 
  Tel. 062 / 823 39 23 
Mails, SMS, Mitteilungen auf Anrufbeantworter oder Anrufe auf Handys von AFV-
Funktionären sind verboten und werden weder beantwo rtet noch bearbeitet und 
gelten NICHT als Spielrückgabe! 

 

1.1.3 SR-Bericht, Resultatmeldung 
 

1. SR-Bericht, Spesenformular, Zusatzblatt Ausschlüsse und Fairplay-Formular können 
ab der AFV-Homepage heruntergeladen werden  
(Link: http://www.football.ch/afv/de/schiedsrichter_AFV.aspx 
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Diese Formulare sowie Couverts für die Rücksendung der Rapporte können auch bei 
der SR-Aufgebotsstelle angefordert werden. 

 
2. Bei der telefonischen Resultatmeldung auf Swiss Football Phone ist jeder 

Schiedsrichter selbst dafür verantwortlich, dass die Meldung auch registriert wird. Auf 
jeden Fall muss nach Beendigung der Resultateingabe die Bestätigung abgewartet 
und die Eingabe mit 0 beendet werden. Ohne dieses Vorgehen wird der Anruf nicht 
registriert und es werden wegen fehlender Resultatmeldung die entsprechenden 
Sanktionen ausgesprochen. – Es wird empfohlen, die korrekt erfolgte Resultatmeldung 
im Internet zu überprüfen. 
Bei Meisterschafts- und Cup-Spielen muss das Result at, Verschiebung etc. 
immer und zwingend durch den SR gemeldet werden .  
 

3. Auch bei Freundschaftsspielen ist der SR-Bericht einzusenden, auch wenn keine 
disziplinarischen Strafen (gelbe/rote Karten) ausgesprochen wurden. 
 

1.2 SR-Entschädigungen 
 
Der Tarif für die Entschädigungen bei Meisterschaftsspielen und Cupspielen ist im 
AFV immer der Gleiche. Für den ganzen Kanton Aargau gilt der Tarif der einfachen 
Wegstrecke von 50 km gemäss dem Merkblatt des SFV (Seite 11)! 
 
Bei den Aargauer  Cupspielen werden die Schiedsrichterspesen von beiden Vereinen 
je zur Hälfte bezahlt (Art. 16 vom Aargauer Cupreglement Ausgabe 2011). Die 
Schiedsrichterentschädigung erfolgt nach dem für die Meisterschaft der höher klas- 
sierten Mannschaft massgebenden Tarif. Für Aargauer Cupspiele, die von Trios 
geleitet werden, gilt der Ansatz für SR-Trios unabhängig von der Liga der beteiligten 
Mannschaften. 
Bei den Schweizer  Cupspielen gilt das Merkblatt für die Schiedsrichter des SFV (Seite 
17/18, Punkt c) bis e)). 
 
Trainingsspiele zwischen Mannschaften der 2. Liga und der 3. Liga werden in unserem 
Verbandsgebiet in der Regel von SR ohne SRA, nicht im Trio,  geleitet. Die 
Entschädigung für solche Spiele beträgt pauschal Fr. 140.-. 

 

1.3 Sanktionen bei Nichtbeachtung von admin. Weisun gen oder Aufgeboten 
Die Gebühren- und Bussenliste ist unter dem entsprechenden Link der 
Wettspielkommission einsehbar (siehe 
http://www.football.ch/afv/de/reglemente_AFV.aspx?vNews=1&newsID=3 ). Für 
Schiedsrichter ist das Kapitel 5 relevant. 
 

2 WEISUNGEN 

2.1 Präzisierungen bzgl. den Fussballspielregeln 20 09 

2.1.1 Verletzte Spieler (Regel 3: Zahl der Spieler,  Punkt 3.4.1) 
Der Schiedsrichter hat das Spiel zu unterbrechen, wenn sich nach seiner Ansicht ein 
Spieler ernsthaft verletzt hat. 
Das Spiel wird ohne Unterbrechung durch den Schiedsrichter weiterlaufen gelassen, wenn 
nach dessen Ansicht ein Spieler nur leicht verletzt ist. 
Ein Spieler, der eine ernsthafte Verletzung offensichtlich simuliert, ist wegen unsportlichen 
Verhaltens zu verwarnen. 
 

2.1.2 Tragen von (Schmuck)-Gegenständen (Regel 4: A usrüstung Spieler, Punkt 4.1.2) 
Die Schiedsrichter müssen die Spieler auffordern, grundsätzlich alle 
Schmuckgegenstände abzulegen . Wenn ein Spieler oder eine Spielerin ein 
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Schmuckstück indessen nicht mehr ablegen kann, muss er/sie es, gleich wie bei einer 
Verletzung, mit einer Manschette oder einem Verband abdecken. Das Tragen eines 
solchen Schutzes (z.B. bei einer Verletzung) ist, falls dieser für den Träger oder einen 
anderen Spieler keine Gefahr darstellt, zulässig. Die Beurteilung, ob der Schutz keine 
Verletzungsgefahr darstellt oder nicht, liegt abschliessend beim Schiedsrichter. 
 

2.1.3 Stulpen (Regel 4: Ausrüstung der Spieler, Pun kt 4.4) 
Die Spieler einer Mannschaft sollen in gleichfarbigen Stulpen zum Spiel antreten. 
Die Stulpen der beiden Mannschaften sollen sich in ihren Farben klar unterscheiden. Die 
Farbe der Stulpen des Torhüters soll sich nur von der Farbe der Stulpen der gegnerischen 
Mannschaft unterscheiden. 
 

2.1.4 Eintreffen am Spielort (Regel 5: Der SR, Punk t 5.1.5) 
Der Schiedsrichter muss  mindestens 60 Minuten  vor dem festgelegten Spielbeginn am 
Spielort sein, damit er die erforderlichen administrativen Formalitäten erledigen kann.  
Bei Spielen, die von einem SR-Trio geleitet werden, muss dieses mindestens 90 
Minuten  vor Spielbeginn am Spielort sein. 
Spielerpässe  müssen in der Region bei 2. Liga Spielen dem SR zur Kontrolle 
mindestens 60 Minuten vor Spielbeginn  abgegeben werden. Bei allen anderen 
Kategorien  müssen diese in der Region mindestens 45 Minuten vor Spielbeginn  dem 
SR vorgelegt werden. 

2.1.5 Pfiff beim Tor (Regel 10: Wie Tor erzielt wir d, Punkt 10.3) 
Ein gültiges Tor wird immer durch einen Pfiff bestätigt. 
Hinweis:  SR-Ball auf dem Spielfeld gilt im letzten Bild nur, wenn der SR das Betreten 
bemerkt, bevor die Tat ausgeführt wurde und er das Spiel wegen des Betreten des 
Spielfelds durch den Zuschauer unterbricht. Wenn der SR das Spielt erst nach der Tat 
unterbricht, ist die Spielfortsetzung Freistoss indirekt beim Ball. 
 

2.1.6 Finte beim Penalty (Regel 14: Strafstoss, Pun kt 14.2.6 / 14.3.8) 
Der Strafstoss ist regelkonform ausgeführt, wenn der Ball mit dem Fuss gespielt 
worden ist und sich in Richtung gegnerische Torlinie bewegt hat. Finten beim Anlauf 
zur Täuschung des Gegners sind zulässig, mit Ausnahme der Vortäuschung des 
Schusses nach vollendetem Anlauf. 
Disziplinarische Strafbestimmungen Begeht der Schütze bei der Ausführung eines 
Strafstosses eine unerlaubte Finte, ist er zu verwarnen. 14.3.9 (alt 14.3.8) 
 

2.2 Präzisierungen / Ergänzungen zu weiteren Weisun gen / Reglementen 

2.2.1 Freies Ein- und Auswechseln in der 4./5. Liga  
Bei allen Mannschaften der 4. und 5. Liga können alle auf der offiziellen Spielerkarte 
aufgeführten Spieler eingesetzt und bei Spielunterbrüchen frei ein- und ausgewechselt 
werden, auch zuvor ausgewechselte Spieler. Diese Regelung gilt nur für 
Meisterschaftsspiele. 

2.2.2 Regeln für Spiele der D9-Junioren 
Die SR-Entschädigung für Junioren D-Spiele beträgt 60 Franken. Die Spielregeln sind 
identisch mit den Regeln des 11-er Fussballs. 
 

2.2.3 Verlängerungen/ Besonderheiten bei Cupspiele des AFV 
Im AFV gibt es bei Unentschieden nur Verlängerungen bei den Aktiven Herren und 
Aktiven Frauen. Bei allen anderen Kategorien erfolgt bei Unentschieden nach Abschluss 
der regulären Spielzeit sofort das Penaltyschiessen. 
Bei Mannschaften von unterschiedlichen Qualifikationen gelten immer die Weisungen / 
Regeln der höher klassierten. Beispiele: Spielzeit, Zeitstrafen oder Anzahl 
Auswechselspieler. 
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2.3 Rapportierung disziplinarischer Massnahmen 

2.3.1 Allgemeines zur Rapportierung disziplinarisch er Massnahmen  
 
Platzverweise sind nach folgenden Vorgaben zu rapportieren: 
 
Bei direktem Ausschluss (direkt rot) ist immer das „Zusatzblatt zum Schiedsrichter-Bericht“ 
vollständig auszufüllen und mit dem Schiedsrichter-Bericht einzusenden (für jeden 
Platzverweis ein separates Zusatzblatt). 
 
Wichtig:  

o Es ist der Vorfall zu beschreiben (Tatbestand und Tatbeschreibung); so muss 
z.B. die Art eines Notbremsefouls ersichtlich sein (Umstossen, Zurückhalten, 
Grobes Treten in die Beine, Haken stellen, Notbremse-Hands etc.).  

o Es muss daraus hervorgehen, ob der gefoulte Spieler dabei zu Fall kam. 
o Es ist die Schwere des Vergehens zu rapportieren (z.B. harmlos, brutal, 

ungeschickt, verletzungsgefährlich, rücksichtslos etc.). 
o Bei Schiedsrichterbeleidigung ist wörtlich zu rapportieren, welche Ausdrücke 

vom fehlbaren Spieler gesagt worden sind. 
 
3 Beispiele von „Notbremse“-Rapportierungen  
 
Ausschluss (direkt rot) des Spielers (Name) Nr. 15 der Mannschaft x: 
In der 29. Minute stellte der Spieler (Name) Nr. 15 zur Verhinderung einer klaren 
Torchance dem allein Richtung Tor stürmenden Gegenspieler Nr. 8 (Name) der 
Mannschaft y von hinten ein Bein. Das Foul war nicht grob, der Spieler kam aber zu Fall. 
Tatort: 2 Meter innerhalb des Strafraumes, zentral vor dem Tor. Mein Standort: ca. 10 
Meter entfernt. 
 
Ausschluss (direkt rot) des Spielers (Name) Nr. 7 d er Mannschaft x: 
In der 68. Minute schlug der Spieler (Name) Nr. 7 dem allein Richtung Tor stürmenden 
Gegenspieler Nr. 6 (Name) von vorne brutal in die Füsse. Der Spieler Nr. 6 kam zu Fall. 
Es wurde eine klare Torchance zunichte gemacht. Der Spieler Nr. 7 hatte keine Chance 
mehr, den Ball zu spielen. Tatort: 30 Meter zentral vor dem Tor. Mein Standort: ca. 15 
Meter seitlich daneben. 
 
Ausschluss (direkt rot) des Spielers (Name) Nr. 3 d er Mannschaft x: 
Zur Verhinderung einer klaren Torchance hielt der Spieler Nr. 3 (Name) den allein 
Richtung Tor ziehenden Gegenspieler Nr. 11 (Name) von hinten am rechten Arm zurück. 
Das Foul war harmlos, der gefoulte Spieler kam nicht zu Fall. Der Tatort war ca. 30 Meter 
zentral vor dem Tor. Ich stand unmittelbar (ca. 5 Meter) daneben. Zeit: 54. Minute. 
 
 

Das Zusatzblatt Ausschlüsse kann man unter folgendem Link runterladen: 
http://www.football.ch/afv/cm/Zusatzblatt%20Ausschlüsse.xls 
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2.3.2 Beispiel direkter Ausschluss auf Zusatzblatt 
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2.4 Wichtig nach dem Spiel (Meisterschafts- und Cup spiele) 
 
1. Nach Spielschluss  muss der Schiedsrichter sofort – idealerweise noch vor dem Duschen, 

aber spätestens innert einer Stunde nach Spielschluss – die Resultatmeldung  an die Tel.-Nr. 
0848 84 84 01 (Swiss Football Phone des SFV) vornehmen. Die Wettspielkommission des AFV 
wünscht ausdrücklich, dass bei sämtlichen Aargauer Cupspielen sowie Meisterschaftsspielen 
der 2. und 3. Liga die Resultate innerhalb von 15 Minuten nach Spielende telefonisch gemeldet 
werden. 
 

2. Bei Spielen mit Verlängerung und/oder einem Penaltyschiessen ist als Schlussresultat immer 
die Summe aller Tore  anzugeben.  

 
3. Eine Meldung  durch den Schiedsrichter auf Swiss Football Phone ist auch  bei 

Spielverschiebung oder –abbruch  zwingend. 
 

4. Der Spielrapport ist gleichentags per A-Post (frank iert!) dem AFV zuzustellen . 
 

5. Dem Spielrapport ist das Fairplay-Erhebungsblatt  beizulegen, welches vollständig und gut 
leserlich auszufüllen ist. 

 
6. Bei Bedarf  begleiten  die Spielführer beider Mannschaften (bei den Junioren die Trainer) den 

Schiedsrichter/das Schiedsrichter-Trio nach dem Spiel beim Verlassen des Spielfeldes !  
 

2.5 Resultateintrag auf Rapport bei Verlängerung un d Penaltyschiessen 
 
Resultate müssen auf dem Spielrapport in den dafür vorgesehenen Rubriken korrekt eingetragen 
werden (siehe unten; Seite 1 oben rechts mit Durchschlag Seite 3). Es dürfen keine Resultate der 
Verlängerung und des Penaltyschiessens zur Entscheidung auf Seite 4 eingetragen werden. 
 

 
 
Wir bitten alle Schiedsrichter, diese Weisung unbedingt einzuhalten. 
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3 VERSCHIEDENES 
 

3.1 Informationen betreffend Qualifikationen / Eins atzmöglichkeiten Aktive, Senioren, Veteranen 
 
Die Schiedsrichterkommission des AFV hat an ihrer Sitzung vom 24. Juni 2008 folgende 
Neuregelungen betreffend der oben erwähnten Qualifikationen ab der Saison 2008/09 beschlossen 
und diese in der Saison 2009/2010 wie folgt aktualisiert: 
 
Die Qualifikation 2. Liga kann ein Schiedsrichter bis zu seinem 50. Lebensjahr, in welchem er 
dieses am 31. Dezember erreicht und sofern er den Regel- und Konditionstest bestanden hat, 
ausüben. Nach diesem Stichtag sind Spielleitungen in der 2. Liga ausgeschlossen. 
 
Die Qualifikationen 3. Liga und/oder Assistent kann ein Schiedsrichter ausüben, sofern er den 
Regel- und Konditionstest bestanden hat. 
 
Die Qualifikation Veteranen erhält ein Schiedsrichter automatisch auf den 31. Dezember 
desjenigen Jahres, in welchem er 60 Jahre alt wird. Nach diesem Stichtag sind Spielleitungen in 
der Kategorie Aktive, Junioren und Senioren ausgeschlossen. 
Die Pflicht zur Einreichung eines ärztlichen Attestes bleibt bestehen. 
 
Diese Regelung tritt diese Saison für folgende Jahrgänge zu: 
1961 (2. Liga), und 1951 (Veteranen). 
 
Ein Schiedsrichter muss seine Karriere als SR/SRA, Inspizient, Betreuer oder Instruktor in dem 
Jahr beenden, in dem er am 31. Dezember 68 Jahre alt ist. 
 

3.2 Minimale Anzahl der Spiele, der besuchten Kurse  
 
Ein SR/SRA, der nicht als Inspizient / Instruktor / Betreuer Einsätze hat, muss pro Saison in 
mindestens 10 Meisterschafts- oder Cupspielen  eingesetzt werden, um weiterhin als SR zu 
zählen. Es liegt in der Verantwortung des SR/SRA, sich um die notwendigen Aufgebote zu 
kümmern, sofern ihm diese nicht automatisch zugeteilt werden. 
Jeder SR muss mindestens 80% der Kurse resp. der Ersatzkurse, zu denen er aufgeboten wird, 
besuchen. Ausnahmen (Militärdienst, längerer Auslandaufenthalt) können mit dem Kurschef 
besprochen werden. 

3.3 Anzahl Spiele pro Woche 
 
Ein SR/SRA darf pro Woche d. h. jeweils von Montag bis Sonntag maximal drei  SR/SRA- Einsätze 
haben. Zwei Einsätze als SR innerhalb von zwei Tagen sind nicht erlaubt. Ein Einsatz als SR und 
ein Einsatz als SRA innerhalb von zwei Tagen sind erlaubt, sofern damit die Grenze von maximal 3 
Einsätzen pro Woche nicht überschritten wird. 

3.4 Wiedereinstieg als SR 
 
SR, die länger als 1 Jahr kein Spiel geleitet haben und in dieser Zeit nicht als Inspizient / Instruktor 
/ Betreuer im Einsatz waren, müssen zum Wiedereinstieg als SR einen Tag des Neu-SR-Kurses 
besuchen und den Regeltest erfolgreich absolvieren.  
SR, die länger als 2 Jahre kein Spiel geleitet haben und in dieser Zeit nicht als Inspizient / 
Instruktor / Betreuer im Einsatz waren, müssen zum Wiedereinstieg als SR den gesamten Neu-SR-
Kurs besuchen und den KO-Test und den Regeltest erfolgreich absolvieren. 
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3.5 Vorstand SSV 
 
 

Präsident Dominik Hauri P 044 777 94 15 
 Ettenbergstrasse 11 G  058 588 29 93 

(Verbandsadresse) 8907 Wettswil  G Fax 058 588 25 05 
  Mobile 079 596 53 22 
  e-mail ssvpresident@hotmail.com 
  e-mail dominik.hauri@ch.abb.com 
    
    

INFO-Redaktor Stephan Jedelhauser P 056 631 63 63 
 Haldenmätteli 16 Mobile 079 417 73 35 
 5621 Zufikon e-mail stephan.jedelhauser@gmx.ch 
    
    

Finanzen Marco Di Blasio P 062 896 00 89 
 Trockmatt 8a Mobile 079 560 28 06 
 5504 Othmarsingen  e-mail marco.diblasio@bluewin.ch 
    
    

Marketing Daniela Meier-Simon P 062 723 32 90 
 Leinstrasse 10 Mobile 079 648 64 17 
 5037 Muhen  e-mail daniela.meier64@bluewin.ch 
    
    

Unterhaltung  Christoph Eckert G 062 205 05 52 
 Erlinsbacherstrasse 108 Mobile 079 473 20 75 
 5000 Aarau e-mail christoph.eckert@gmx.ch 
  e-mail christoph.eckert@raiffeisen.ch 
    
    

Sekretariat Jan Schenk P 062 723 29 55 
 Kirchweg 14 Mobile 079 452 54 25 
 5035 Unterentfelden  e-mail jan.schenk@gmx.ch 
    
    

Neu SR-Betreuung Reto Möckel P 056 424 24 90 
 Buechstrasse 12 Mobile 079 535 20 00 
 5436 Würenlos e-mail reto@moeckel.ch 
  e-mail neusrag@gmail.com 
    
    

Sportchef Tobias Thies Mobile 079 828 68 15 
 Pilzweg 7 e-mail tobi_0078@hotmail.com 
 5070 Frick e-mail  
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3.6 Schiedsrichterkommission AFV 
 
 

Präsident Luigi Ponte   
 Winkelriedstrs. 2 G 044 940 98 10 

 Postfach 3062 Mobile 079 217 90 81 
 5430 Wettingen e-mail ponte.luigi@football.ch 
  e-mail l.ponte@fussballcamps.ch 
    

Aufgebot Daniele Tricarico   
 Postfach 4062 P 076 478 82 94 

 5001 Aarau G 062 822 85 45 
  e-mail afv-aufgebot@football.ch 
    

Inspektionswesen Urs Schneider   
 alte Bruggerstrasse 42 P 056 624 11 47 

 5605 Dottikon Mobile 079 412 46 84 
  e-mail afv-inspektionen@football.ch 
  e-mail u_sch5605@bluewin.ch 
    

Kurschef Patrick Sonderegger   
 Ausserdorfstrasse 3 P 056 634 51 70 

 8918 Unterlunkhofen Mobile 079 402 22 42 
  e-mail sonderegger.patrick@football.ch 
    

Sekretärin Karin Fleischli   
 Lagerstrasse 8 P 056 406 03 71 

 5432 Neuenhof Mobile 079 505 69 49 
  e-mail k.fleischli@gmx.ch 
    

Talentwesen Sascha Amhof   
    

    
    
    

SSV Vertreter Hauri Dominik   
 Ettenbergstrasse 11 P 044 777 94 15 

 8907 Wettswil G 058 588 29 93 
  Mobile 079 596 53 22 
  e-mail ssvpresident@hotmail.com 
  e-mail dominik.hauri@ch.abb.com 
    

Beratend :    
    
Assistenten Antonino Vecchio   
Neu-SR-Betreuer Möckel Reto    
Frauenverantwortliche Elke Lüthi   
Talentwesen Martin Salm   
Futsal Erwin Krieg Adresse: 
Beach Soccer Erwin Krieg   
  Aargauischer Fussballverband 
  Schiedsrichterkommission 
  Postfach  
  5001 Aarau 
    
  e-mail afv-aufgebot@football.ch 

 


